
Anregung Stellungnahme Verwaltung Beschlussempfehlung 

1. Geologischer Dienst NRW 
Schreiben vom 22.10.2009 
 
Der Geologische Dienst trägt vor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet befände sich in Erdbebenzone 
3 mit der Untergrundklasse S (Gebiete relativ 
flachgründiger Sedimentbecken). Durch das 
Baugebiet verlaufe ein Substratwechsel über 
einer geotektonischen Abschiebung. 
Das Bodensubstrat bilde sich aus tertiärem Lo-
ckergestein. 
Baugrunduntersuchungen und Versickerungs-
gutachten sollten dementsprechend angelegt 
und ausgewertet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung legt die planende Gemeinde fest. Die Be-
hörden und Träger öffentlicher Belange wurden 
bereits zweimal beteiligt, zunächst 2001 nach § 
3 Abs. 1 BauGB alte Fassung, dann 2006 nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB neue Fassung, wobei ein 
Umweltbericht mit vorgelegt wurde und um Äu-
ßerungen zum Untersuchungsumfang gebeten 
wurde. In diesem Verfahrensschritt hat der Geo-
logische Dienst sich nicht geäußert. 
 
Dennoch wurde die aktuelle Stellungnahme ein-
gehend geprüft und weitestgehend berücksich-
tigt. 
 
Die Baugrunduntersuchungen sind vom Bau-
herrn durchzuführen und deren Ergebnisse bei 
der Errichtung von Bauvorhaben zu berücksich-
tigen. 
Die Erdbebenzone 3 ist in der Karte der Erdbe-
benzonen und geologischen Untergrundklassen 
der Bundesrepublik Deutschland hier die höchs-
te Erdbebenzone. Die Karte wurde im Jahr 2006 
überarbeitet, sodass Geilenkirchen nunmehr fast 
vollständig in dieser Zone liegt. In der DIN 4149 
sind für die jeweiligen Erdbebenzonen je nach 
Gebäudetyp bestimmte statische Anforderungen 
vorgesehen. Nach dem Erlass des Ministeriums 
für Bauen und Wohnen NRW vom 11.07.1997 
ist die DIN als sog. ‚allgemein anerkannte Regel 
der Technik’ verbindlich im Baugenehmigungs-
verfahren anzuwenden. Es handelt sich somit 
um keine ‚besondere’ bauliche Vorkehrung oder 
‚besondere’ bauliche Sicherungsmaßnahme, 
sondern um ein generell anzuwendendes Re-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In die Begründung zu der Flächennutzungs-
planänderung wird als Punkt 6 eingefügt: 
 
Das Plangebiet befindet sich in der Erdbebenzone 3 
mit der Untergrundklasse S (Gebiete relativ 
flachgründiger Sedimentbecken) gemäß der Karte 
der Erdbebenzonen und geologischen Untergrund-
klassen der Bundesrepublik Deutschland, Karte zu 
DIN 4149 (Fassung Juni 2006). In der DIN 4149 sind 
die entsprechenden bautechnischen Maßnahmen 
aufgeführt. Nach dem Erlass des Ministeriums für 
Bauen und Wohnen NRW vom 11.07.1997 ist die 
DIN als sog. ‚allgemein anerkannte Regel der Tech-
nik’ verbindlich im Baugenehmigungsverfahren an-
zuwenden. 
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Der Beschreibung des Schutzgutes Boden mit 
„geringer Wertigkeit“ könne nicht entsprochen 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gelwerk. Eine Kennzeichnungspflicht ist daher 
nicht gegeben. 

 
Dennoch sollte in der Begründung auf diesen 
Sachverhalt hingewiesen werden. 
 
Das Hydrogeologische Gutachten vom 
22.02.2002 stellte fest, dass die Festsetzung ei-
ner Versickerungspflicht im Bebauungsplan 
nicht möglich ist. Es ist daher vorgesehen, das 
Niederschlagswasser in den nahegelegenen 
Rodebach einzuleiten. 

 
Diese Stellungnahme bezieht sich auf die Be-
gründung bzw. den Umweltbericht zum Bebau-
ungsplan Nr. 93. 
 
Dennoch sollte der entsprechende Passus auch 
im Umweltbericht zur Flächennutzungsplanän-
derung entsprechend geändert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 2.1.2 des Umweltberichtes erhält fol-
gende Fassung: 

 
2.1.2 Schutzgut Boden 

 
Beschreibung 

 
Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Altlas-
ten oder Altlastenverdachtsflächen vor. 

 
Mit Grund und Boden soll gemäß § 1 a Abs. 2 
BauGB sparsam umgegangen werden. Im vorlie-
genden Fall handelt es sich um die Inanspruchnah-
me einer Reservefläche, da die Fläche im Flächen-
nutzungsplan bereits seit Jahren für eine bauliche 
Nutzung vorgesehen ist. 

 
Lt. Informationen des Geologischen Dienstes NRW 
liegt nach der Karte der schutzwürdigen Böden im 
Plangebiet ein sog. Archivboden mit Seltenheitswert 
aus tertiärem Lockergestein der Schutzstufe 3 vor. 
Der Boden ist mit Humus angereichert. 

 
 
 

Bewertung 
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Für die Schutzgüter Boden und Wasser sei de-
ren Schutzbedürftigkeit/Schutzfähigkeit zu be-
werten. Es seien für das Schutzgut Wasser 
nach der Grundwasserabsenkung die Bereiche 
Oberflächenwasser einschließlich der Sicker-
wasserdynamik zu betrachten sowie das ge-
plante Wasserschutzgebiet IIIB Gangelt-Stahe.  
 
 
Auskünfte über den Boden und die betroffenen 
Bodenfunktionen gebe das Auskunftssystem 
der Bodenkarten. Darin enthalten seien Bewer-
tungen von Bodenfunktionen einschließlich des 
Schutzgrades des betroffenen Bodens. Dies sei 
im Umweltbericht zu benennen. 
 

 
 
 
 
 
 
Das Wasserschutzgebiet Gangelt-Stahe befin-
det sich nach wie vor im Planungsstadium. Es 
ist derzeit nicht erkennbar, ob und wann eine 
Ausweisung stattfindet. Die zuständige Untere 
Wasserbehörde hat sich im Rahmen der Beteili-
gung hierzu nicht geäußert. 
Dennoch kann in der Begründung hierauf hin-
gewiesen werden. 
 
Auf den Schutzgrad des Bodens wird im Um-
weltbericht unter Punkt 2.1.2 hingewiesen. 
 
 
 

 
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes 
von einer Bauflächendarstellung in eine andere er-
geben sich keine erheblichen negativen Umwelt-
auswirkungen bezogen auf den Boden. Es ist sogar 
eher davon auszugehen, dass die Flächenversiege-
lung im Allgemeinen Wohngebiet hinter der eines 
Dorfgebietes zurückbleibt. 

 
 

In die Begründung wird unter Punkt 7 sowie im 
Umweltbericht unter Punkt 2.1.3 Schutzgut 
Wasser wird folgender Text aufgenommen: 
 
Das Plangebiet liegt in einem Bereich, für den die 
Festsetzung einer Wasserschutzzone (Wasser-
schutzgebiet IIIB Gangelt-Stahe) geplant ist. 

 
 
 
 

2. Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmit-
telbeseitigungsdienst, Schreiben vom 
22.10.2009 
 
Die Auswertung des o.g Bereiches sei möglich 
gewesen. 
 
Die Fläche liege in einem Gebiet mit starkem 
Granatbeschuss. Es werde empfohlen, eine geo-
physikalische Untersuchung der zu überbauen-
den Fläche durchzuführen. Sofern es nach 1945 
Aufschüttungen gegeben habe, seien diese bis 
auf das Geländeniveau von 1945 abzuschieben. 
Diese bauseitig durchzuführende Arbeit vorberei-
tender Art solle, falls keine anderen Gründe da-
gegen sprächen, zweckmäßigerweise mit Baube-

 
 
 
 
Die aufgeführten Hinweise auf mögliche Kampf-
mittel im Boden bedeuten einen wichtigen Si-
cherheitshinweis für die geplante Wohnbebau-
ung.  

 
Nur durch die Durchführung einer entsprechen-
den geophysikalische Untersuchung vor Bau-
beginn und die Beachtung der aufgeführten 
praktischen Arbeitsanweisungen können Risi-
ken durch verbliebene Kampfmittel im Boden 
vermieden werden.  
 

 
 
 
 
Die Kennzeichnung wird im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens durchgeführt. 
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ginn durchgeführt werden. Zur genauen Festle-
gung des abzuschiebenden Bereichs und der 
weiteren Vorgehensweise werde um Terminab-
sprache für einen Ortstermin mit einem Mitarbei-
ter des KBD gebeten. Vorab würden dann zwin-
gend Betretungserlaubnisse der betroffenen 
Grundstücke und eine Erklärung inkl. Pläne über 
vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. So-
fern keine Leitungen vorhanden seien, sei dieses 
schriftlich zu bestätigen. 
 
Bei Aushubarbeiten mittels Erdbaumaschinen 
werde eine schichtweise Abtragung um ca. 0,50 
m sowie eine Beobachtung des Erdreichs hin-
sichtlich Veränderungen wie z.B. Verfär-bungen, 
Inhomogenitäten empfohlen. Generell seien Bau-
arbeiten sofort einzustellen, sofern Kampfmittel 
gefunden würden. In diesem Fall sei die zustän-
dige Ordnungsbehörde, der zuständige KBD oder 
die nächstgelegene Polizeidienststelle unverzüg-
lich zu verständigen. 
 
Erfolgten zusätzliche Erdarbeiten mit erheblichen 
mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen etc., werde eine Sicherheitsde-
tektion empfohlen.  
 

Üblicherweise wird eine Kennzeichnung des 
Plangebietes nach § 9 Abs. 5 BauGB im Rah-
men der Aufstellung des Bebauungsplanes 
durchgeführt. 
 
 
 
 

3. Bezirksregierung Arnsberg, Schreiben 
vom 05.11.2009 
 
Der Bereich des Planungsgebietes sei von durch 
Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenberg-
baus bedingten Grundwasserabsenkungen so-
wohl im "Oberen Grundwasserstockwerk" wie 
auch in tiefer liegenden Stockwerken betroffen. 
Nach den vorliegenden Unterlagen (Differen-
zenpläne mit Stand: 01.10.2008) lägen die Ab-
senkungsbeträge bzgl. des "Oberen Grundwas-

 
 
 
Die RWE Power AG wurde wie empfohlen betei-
ligt und hat keine Bedenken geäußert.  
 
 
Aufgrund ausreichender Flurabstände wäre ein 
Anstieg des Grundwassers unproblematisch. 
 
Es wird dennoch empfohlen, einen Hinweis auf 

 
 

 
Der Umweltbericht zur 44. Änderung des Flä-
chennutzungsplans unter Punkt 2.1.2 Schutz-
gut Boden wird wie folgt ergänzt: 
 
Das Plangebiet ist von durch Sümpfungmaß-
nahmen des Braunkohlebergbaus bedingten 
Grundwasserabsenkungen betroffen. Die 
Grundwasserabsenkungen werden, bedingt 
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serstockwerks" derzeit bei ca. -5,0 m. Die Grund-
wasserabsenkungen würden, bedingt durch den 
fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentage-
baue, noch über einen längeren Zeitraum wirk-
sam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung 
der Grundwasserstände im Planungsgebiet in 
den nächsten Jahren sei nach heutigem Kennt-
nisstand nicht auszuschließen. Ferner sei nach 
Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaß-
nahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwar-
ten. Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung 
als auch bei einem späteren Grundwasseranstieg 
seien hierdurch bedingte Bodenbewegungen 
möglich. Die Änderungen der Grundwasserflur-
abstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewe-
gungen sollen bei Planungen und Vorhaben Be-
rücksichtigung finden. Es werde empfohlen eine 
Anfrage an die RWE Power AG zu stellen. 
 
 
 

die aufgeführten Sachverhalte im Umweltbericht 
zu ergänzen. 
 
Im Übrigen wird die Thematik in Begründung 
und Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 93 
behandelt. 
 

durch den fortschreitenden Betrieb der Braun-
kohletagebaue, noch über einen längeren Zeit-
raum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Be-
einflussung der Grundwasserabstände im Pla-
nungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach 
heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. 
Nach Beendigung der bergbaulichen 
Sümpfungsmaßnahmen ist ein Grundwasser-
wiederanstieg zu erwarten. Dieser wäre auf-
grund ausreichender Flurabstände unproble-
matisch. 
 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung 
als auch bei einem späteren Grundwasseran-
stieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegun-
gen zu erwarten. 
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